Auftrag zur Lieferung von Hoxter Gas
(Abnahmestellen mit bis zu 100.000 kWh Jahresverbrauch)

ARBEITSPREIS/IKWH GRUNDPREIS/MONAT
10,48 ct brutto 12,95 € brutto
8,81 ct netto 10,88 € netto

Die Preise beinhalten den Mehrwertsteuersatz von 19 %.

LAUFZEIT- UND KUNDIGUNGSREGELUNG

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat in Text-
form gekiindigt werden. Eine Kiindigung ist erstmalig nach Ablauf von 12 Monaten ab dem in der Ver-
tragsbestatigung genannten Vertragsbeginn méglich. Ein ggf. bestehendes Recht zur auRerordentlichen
Kiindigung bleibt unbertihrt.
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cwHIER

Gas- und Wasserversorgung Hoxter

Gas. Wasser. Okostrom.

HINWEIS

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.
Einige dieser Daten kénnen Sie lhrer letzten Jah-
resrechnung entnehmen.

KUNDENDATEN [JFrau [IHerr [IEheleute []Firma [ Hausverwaltung [ Eigentiimergemeinschaft [| Geschlechtsneutral
Titel Vorname/Name/Firma*
clo Vertragskonto*
|

StraRe* Hausnummer™
Postleitzahl* ort*

|
Telefon* Geburtsdatum
E-Mail*
ANGABEN ZUR GASLIEFERUNG [ Versorgerwechsel [ Tarifwechsel  [] Neueinzug

L L

Gewiinschter Lieferbeginn Kiindigungsdatum (falls bereits gekiindigt) Gaszahlernummer* Zahlerstand
Bisherige Kundennummer* Vorjahresverbrauch kWh* Marktlokationsnummer
Bisheriger Gaslieferant*
VERBRAUCHSSTELLE (bitte nur ausfiillen, falls abweichend)
StraRe* Hausnummer*
Postleitzahl* ort*

Wichtig! Bitte beachten Sie Seite 2.

HoxterxxxxxxAVB082022



AUFTRAGSERTEILUNG

Ich beauftrage den Lieferanten, die angegebene Verbrauchsstelle ab oben genanntem bzw. nachstmdglichem Zeitpunkt zu den genannten Preisen und Bedingungen mit Erd-
gas auBerhalb der Grundversorgung zu beliefern, ggf. den bestehenden Gasliefervertrag fiir diese Verbrauchsstelle bei meinem bisherigen Anbieter ordentlich/auerordentlich
zu kiindigen (sofern noch nicht von mir selbst gekiindigt) und die nétigen Vertrage mit dem zusténdigen Netzbetreiber zu schlieBen. Der Lieferant ist berechtigt, die zur Erfiil-
lung dieses Vertrages notwendigen Kundendaten vom bisherigen Anbieter/zustandigen Netz- und/oder Messstellenbetreiber einzuholen und die von mir Gbermittelten Zah-
lerstdnde an den Netz- und/oder Messstellenbetreiber weiterzuleiten. Fiir diesen Vertrag gelten die beigefiigten Allgemeinen Bedingungen fir die Erdgaslieferung an Sonder-
kunden (AVB). Ich habe diese zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die in diesem Auftrag vereinbarten Regelungen gehen den AVB vor.

WIDERRUFSBELEHRUNG UND MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Sie haben das Recht, diesen Vertrag zu widerrufen. Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht und den Folgen eines Widerrufs sowie ein Muster-Widerrufsformular liegen
dem Vertrag bei.

Ort* Datum* Unterschrift*

ZAHLUNGSWEISE  [] SEPA-Lastschriftmandat ] Uberweisung

Ich beauftrage den Lieferanten, fallige Rechnungs- und Abschlagsbetrage mittels Lastschrift von nachstehend genanntem Konto einzuziehen. Unberechtigten Ab-
buchungen kann innerhalb von acht Wochen widersprochen und der Betrag iiber die kontoflinrende Bank zurlickgebucht werden. Mir ist bekannt, dass die kontofiihrende
Bank nicht zur Zahlung verpflichtet ist, wenn auf dem Konto keine Deckung vorhanden ist. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten gehen zu meinen Lasten.

Kontoinhaber*

IBAN*

Ort* Datum* Unterschrift (nur bei SEPA-Lastschriftmandat)*

Gas-und Wasserversorgung Amtsgericht: Paderborn, HRB 10851 Verbund Volksbank OWL eG Aufsichtsratsvorsitzender:
Hoxter GmbH Ust-1dNr.: DE 285 958 925 BAN: DE02 4726 0121 2000 4308 00 Daniel Hartmann
Corveyer Allee 21 Steuer-Nr.: 326/5901/0363 BIC DGPBDE3MXXX

37671 Hoxter Gléaubiger-1D: DE57 4000 0000 3077 91 Geschéftsfiihrung:

05271 6907-77 Andreas Brand|

kundenservice@gwh-hoexter.de



Allgemeine Bedingungen fiir die Erdgaslieferung an Sonderkunden (stand august 2022)

§1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Ergénzend zum Gasliefervertrag regeln diese Allgemeinen
Bedingungen fiir die Gaslieferung an Sonderkunden (Allge-
meine Bedingungen) die Gasversorgung von solchen Kunden,
die nicht zu den Allgemeinen Bedingungen fiir die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit
Gas aus dem Niederdrucknetz versorgt werden (Sonderkunde
im Sinne des §41 EnWG).

§2 Vertragsschluss

1| Ein Gasliefervertrag oder die Bestatigung des Vertrages
muss alle fiir einen Vertragsschluss notwendigen Angaben
enthalten. Liegen dem Gaslieferanten diese Angaben nicht
vor, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Gaslieferanten auf
Anforderung mitzuteilen.

2| Der Vertrag kommt durch die Bestatigung des Lieferanten in
Textform zustande. Die Lieferung beginnt nicht friher als zu
dem vom Kunden genannten Termin, friihestens jedoch zum
bestatigten Vertragsende des bisherigen Lieferanten.

3| Der Gaslieferant behalt sich vor, zum Zwecke der Entschei-
dung tiber die Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung
des Vertragsverhéltnisses im Einzelfall Auskiinfte der Cre-
ditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460
Neuss zur Bonitét des Kunden einzuholen.

§3 Bedarfsdeckung und Messstellenbetrieb

1| Der Kunde ist fiir die Dauer des Gasliefervertrages ver-
pflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf
aus den Gaslieferungen des Gaslieferanten zu decken. Aus-
genommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur
Nutzung regenerativer Energiequellen.

2| Der Gaslieferant liefert dem Kunden dessen gesamten
Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnah-
mestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Net-
zanschlusses, lber den der Kunde beliefert und mittels
Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirtschaftlich
identifiziert wird.

3| Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetrei-
ber erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil die-
ses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem
wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlieft.

§4 Art der Versorgung

Welche Gasart fiir das Vertragsverhaltnis maBgebend sein
soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage,
Uber die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der
Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsver-
haltnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der fiir die
Belieferung des Kunden mafgebende Ruhedruck des Gases
ergeben sich aus den ergénzenden Bestimmungen des Netz-
betreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen
der Anlage, Uber die der Kunde Gas entnimmt.

§5 Gaspreis

1) Der Gaspreis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis
zusammen. Er enthélt folgende Kosten: die Beschaffungs-
und Vertriebskosten (Energiepreis), die Kosten fir Mess-
stellenbetrieb, soweit diese Kosten dem Lieferanten in
Rechnung gestellt werden, die an den Netzbetreiber zu ent-
richtenden Entgelte, die Konzessionsabgaben sowie die
Kosten fir Emissionszertifikate nach dem dem Brennstoffe-
missionshandelsgesetz (,CO,-Preis"). Desweiteren sind die
Gasbeschaffungsumlage, die Gasspeicherumlage sowie die
Bilanzierungs- und Konvertierungsumlage enthalten, soweit
diese Umlagen anfallen.

2| Die Preise nach Abs. 1 sind Nettopreise. Zusatzlich fallen
Energiesteuer sowie auf diese Nettopreise und die Energie-
steuer Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe an.

§6 Preisédnderungen

1] Preisdnderungen durch den Gaslieferanten erfolgen im
Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausiibung
billigen Ermessens nach §315 BGB. Der Kunde kann dies
nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich (iberpriifen lassen.
Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch den Gas-
lieferanten sind ausschlieBlich Anderungen der Kosten zu
berlicksichtigen, die fur die Preisermittlung nach §5 maR-
geblich sind. Der Gaslieferant ist bei Kostensteigerungen
berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisén-
derung durchzufiihren. Bei der Preisermittiung ist der Gas-
lieferant verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz
gegenlaufiger Kostensenkungen zu beriicksichtigen und
eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensen-
kungen vorzunehmen.

2| Der Gaslieferant nimmt mindestens alle zw6If Monate eine
Uberprifung der Kostenentwicklung vor. Der Gasliefe-
rant hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisande-
rung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nicht nach
fur den Kunden ungiinstigeren MaRstaben Rechnung getra-
gen wird als Kostenerhdhungen, also Kostensenkungen
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie

Kostenerhdhungen.

3| Anderungen der Preise werden gegegenuber Haushalts-
kunden erst nach Mitteilung in Textform wirksam, die min-
destens einen Monat vor der beabsichtigten Anderung erfol-
gen muss. Gegeniiber sonstigen Letztverbrauchern betragt
die Frist nach Satz 1 zwei Wochen. Haushaltskunden sind
Letztverbraucher, die Energie liberwiegend fiir den Eigen-
verbrauch im Haushalt oder fiir den einen Jahresverbrauch
von 10 000 Kilowattstunden nicht ibersteigenden Eigenver-
brauch fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche
Zwecke kaufen (§ 3 Ziff. 22 EnWG). Die Mitteilung erfolgt
in einfacher und verstandlicher Weise unter Hinweis auf
Anlass, Umfang und Voraussetzung der Preisdnderung.

4| Andert der Gaslieferant die Preise, so hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
auferordentlich auf das Datum des Wirksamwerdens der
Preisénderung zu kiindigen. Hierauf wird der Gaslieferant
den Kunden in der Mitteilung iiber die bevorstehende Ande-
rung ausdriicklich hinweisen. Der Gaslieferant hat die Kiindi-
gung unverziiglich nach Eingang in Textform zu bestatigen.

5| Abweichend von den Regelungen der Absatze 1 bis 4 wer-
den Anderungen der Umsatzsteuer gemaR Umsatzsteuer-
gesetz ohne Ankiindigung und ohne auRerordentliche Kiin-
digungsmaglichkeit an den Kunden weitergegeben.

§7 Zusatzliche Steuern und Abgaben

1| Entstehen dem Gaslieferanten durch die Einfiihrung zusatz-
licher Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstiger hoheitlich
auferlegter, allgemein verbindlicher Belastungen (ausge-
schlossen sind Bugelder oder Ahnliches) auf die Beschaf-
fung, Gewinnung, Belieferung, Speicherung, Netznutzung
(Fernleitung und Verteilung) oder den Verbrauch von Erd-
gas nach Vertragsschluss Mehrkosten, erhéht sich der
vom Kunden zu zahlende Preis um diese. Dies gilt nicht,
soweit die Mehrkosten nach Héhe und Zeitpunkt ihres Ent-
stehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar
waren, die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterbe-
rechnung entgegensteht oder die Belastung keinen unmit-
telbaren Einfluss auf die Kosten fir die nach diesem Ver-
trag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe ist auf
die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck
der gesetzlichen Regelung (z. B. nach Kopf oder nach Ver-
brauch) dem einzelnen Vertragsverhéltnis zugeordnet wer-
den kénnen. Der Gaslieferant ist verpflichtet, entsprechend
§ 6 Abs. 1 eine Saldierung mit gegenlaufigen Kostensen-
kungen vorzunehmen.

2| Abs. 1 gilt entsprechend, falls eine Belastung im Sinne von
Abs. 1 wegfallt.

3| Im Ubrigen gelten § 6 Abs. 3 und 4 entsprechend.

§8 Anderungen des Vertrages und dieser Bedingungen

1| Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen
beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmen-
bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B.
EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, hochstrichterliche Recht-
sprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das
vertragli- che Aquivalenzverhaltnis kann nach Vertrags-
schluss durch unvorhersehbare Anderungen (z. B. durch
Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht
bereits etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des
formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttre-
ten absehbar war), die der Gaslieferant nicht veranlasst und
auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem
MaRe gestort werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss
eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene
Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiih-
rung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Recht-
sprechung eine Klausel fiir unwirksam erklart), die nur durch
eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In sol-
chen Fallen ist der Gaslieferant verpflichtet, den Vertrag und
diese Bedingungen mit Ausnahme der Preise insoweit anzu-
passen und/oder zu erganzen, als es die Wiederherstellung
des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und Gegenleis-
tung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken
zur zumutbaren Fort- und Durchfiihrung des Vertragsver-
haltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen).

2| Fir Anderungen dieses Vertrages und dieser Bedingungen
gelten § 6 Abs. 3 und 4 entsprechend.

§9 Umfang der Gaslieferung

1] Der Gaslieferant ist im Interesse des Kunden verpflich-
tet, die flir die Durchfiihrung der Gaslieferung erforderli-
chen Vertrage mit Netzbetreibern abzuschlieRen. Er hat die
ihm mdglichen Manahmen zu treffen, um dem Kunden am
Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde
nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist,
zu den jeweiligen Sonderpreisen und diesen Allgemeinen
Bedingungen Gas zur Verfiigung zu stellen. Das Gas fiir die
Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

2| Der Gaslieferant ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kun-
den zu befriedigen und fiir die Dauer des Gasliefervertrags

im vertraglich vorgesehenen Umfang Gas zur Verfiigung zu

stellen. Dies gilt nicht,

1.soweit die Sonderpreise oder diese Allgemeinen Bedin-
gungen zeitliche Beschrankungen vorsehen,

2.soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruckan-
schlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Nieder-
druckanschlussverordnung bzw. der Messstellenbetreiber
den Messstellenbetrieb unterbrochen hat oder

3.soweit und solange der Gaslieferant an dem Bezug oder
der vertragsgemalen Lieferung von Gas durch hohere
Gewalt (z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien,
Arbeitskampfmafnahmen, hoheitliche Anforderungen)
oder sonstige Umstande, deren Beseitigung ihm nicht
mdglich ist oder im Sinne des §36 Abs. 1 Satz 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemu-
tet werden kann, gehindert ist.

3| Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der

Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Stérung

des Netzbetriebs handelt, der Gaslieferant von der Leistungs-

pflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf

nicht berechtigten MaRnahmen des Gaslieferanten nach § 23

beruht. Satz 1 und 2 finden entsprechende Anwendung bei

einer Storung des Messstellenbetriebs. Der Gaslieferant ist

verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverziiglich tiber

die mit der Schadensverursachung durch den Netz- bzw.

Messstellenbetreiber zusammenhéngenden Tatsachen inso-

weit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm

in zumutbarer Weise aufgeklart werden knnen.

4| Anspriiche wegen Versorgungsstérungen im Sinne von

Abs. 3 Satz 1 kdnnen gegeniiber dem 6rtlichen Netzbetrei-

ber geltend gemacht werden. Diesen kénnen Sie der Ver-

tragsbestatigung entnehmen.

§ 10 Gasmangellage

1| Ist der Gaslieferant im Fall einer Gasmangellage i. S. d.
Abs. 2 ganz oder teilweise an der Erfiillung seiner Verpflich-
tungen gehindert, so liegt dadurch keine Vertragsverletzung
vor und er wird in dem entsprechenden Umfang von sei-
nen Leistungspflichten befreit, soweit dem nicht zwingende
gesetzliche Regelungen und / oder behdrdliche Anordnun-
gen entgegenstehen. Solange der Gaslieferant von seinen
Pflichten befreit wird, ist der Kunde von seiner Gegenleis-
tungspflicht befreit.

2| Eine Gasmangellage liegt vor, wenn die Bundesnetzagen-
tur die Notfallstufe gemaR Artikel 11 Abs. 1 lit. c) der EU-Ver-
ordnung 2017/1938 vom 25. Oktober 2017 iber Manahmen
zur Gewahrleistung der sicheren Gasversorgung ausgeru-
fen hat. Dies setzt voraus, dass eine auBergewdhnlich hohe
Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Stérung der Gasver-
sorgung oder eine andere erhebliche Verschlechterung der
Versorgungslage vorliegt und alle einschlégigen marktbasier-
ten MaRnahmen umgesetzt wurden, aber die Gasversorgung
nicht ausreicht, um die noch verbleibende Gasnachfrage zu
decken, sodass zusatzlich nicht-marktbasierte Manahmen
ergriffen werden miissen, um insbesondere die Gasversor-
gung der geschiitzten Kunden gemag Artikel 6 der EU-Ver-
ordnung 2017/1938 vom 25. Oktober 2017 sicherzustellen.

3| Sobald der Gaslieferant vom Ausrufen einer Gasmangel-
lage Kenntnis erhalten hat, wird er diese Information auf sei-
ner Internetseite verdffentlichen und dort alle weiteren zu
diesem Zeitpunkt verfigbaren Informationen tber die wei-
tere Belieferung zur Verfiigung stellen.

4| § 275 BGB bleibt durch die vorstehenden Regelungen
unbertihrt.

§ 11 Haftung

1| Der Gaslieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher
Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfiillung der Lieferpflicht
oder ungenauer oder verspéteter Abrechnung) fiir dadurch
entstandene Schaden nach MaRgabe der nachfolgenden
Absétze.

2| In allen iibrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Parteien
sowie ihrer Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen fiir schuld-
haft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Scha-
den nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeige-
fuhrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung
des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit oder der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h.
solcher Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgeméfRe
Durchfiihrung des Vertrages iiberhaupt erst erméglicht und
auf deren Einhaltung die andere Partei regelmaRig vertrauen
darf (sog. Kardinalpflichten).

3| Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht,
beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Partei bei Abschluss des Vertrages als mogliche
Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berlicksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen
musste, hatte voraussehen miissen.

4| Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unbertihrt.



§12 Erweiterung und Anderung von Anlagen und Ver-
brauchsgeraten; Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Anderungen von Kundenanlagen sowie
die Verwendung zusatzlicher Gasgeréte sind dem Gaslie-
feranten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrofen andern.

§ 13 Messeinrichtungen

1| Das vom Gaslieferanten gelieferte Gas wird durch die
Messeinrichtungen nach den Vorschriften des Messstellen-
betriebsgesetzes festgestellt.

2| Der Gaslieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden
jederzeit eine Nachpriifung der Messeinrichtungen durch
eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Prifstelle
im Sinne des §40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu
veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prifung nicht
bei dem Gaslieferanten, so hat er diesen zugleich mit der
Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prifung
nach Satz 1 fallen dem Gaslieferanten zur Last, falls die
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen tber-
schreitet, sonst dem Kunden.

§14 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers,
des Messstellenbetreibers oder des Gaslieferanten den Zutritt
zu seinem Grundstiick und zu seinen Raumen zu gestatten,
soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundla-
gen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 14 erfor-
derlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die
jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im jewei-
ligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin
ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
Messeinrichtungen zuganglich sind.

§15 Vertragsstrafe

1| Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unter-
brechung der Gasversorgung, so ist der Gaslieferant berech-
tigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fiir die Dauer
des unbefugten Gebrauchs, l&ngstens aber fiir sechs Monate,
auf der Grundlage einer taglichen Nutzung der unbefugt ver-
wendeten Geréte von bis zu zehn Stunden nach dem fiir den
Kunden geltenden Sonderpreis zu berechnen.

2| Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn
der Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig die Verpflich-
tung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben
zu machen. Die Vertragsstrafe betragt das Zweifache des
Betrags, den der Kunde bei Erfiillung seiner Verpflichtung
nach dem fiir ihn geltenden Sonderpreis zuséatzlich zu zah-
len gehabt hatte. Sie darf langstens fiir einen Zeitraum von
sechs Monaten verlangt werden.

3| Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn
der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Ver-
tragsstrafe in entsprechender Anwendung von Abs. 1 und
2 Uber einen geschatzten Zeitraum, der langstens sechs
Monate betragen darf, erhoben werden.

§16 Ablesung

1| Der Gaslieferant ist berechtigt, fur Zwecke der Abrechnung
die Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber
oder Messstellenbetreiber erhalten hat.

2| Der Gaslieferant kann die Messeinrichtungen selbst able-
sen oder, sofern keine Fernlibermittlung der Verbrauchsda-
ten (z.B. Uber ein intelligentes Messsystem) erfolgt, verlan-
gen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 17 Abs. 1,

2. anlasslich eines Lieferantenwechsels oder

3. bei einem berechtigten Interesse des Gaslieferanten an
einer Uberpriifung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann
einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn
diese ihm nicht zumutbar ist. Der Gaslieferant darf bei
einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 fiir eine
eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

3] Wenn der Netzbetreiber, der Messstellenbetreiber oder
der Gaslieferant das Grundstiick und die Rdume des Kun-
den nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der
Gaslieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch
vergleichbarer Kunden unter angemessener Berlicksichti-
gung der tatséchlichen Verhéltnisse schatzen. Dasselbe gilt,
wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder
verspatet vornimmt. § 40 a EnwG bleibt unberiihrt.

§17 Abrechnung

1] Zum Ende jedes vom Gaslieferanten festgelegten Abrech-
nungszeitraums, der ein Jahr nicht iberschreitet, und zum
Ende des Lieferverhaltnisses wird vom Gaslieferanten eine
Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder
in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde
das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche
oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grund-
lage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Gaslieferan-
ten erfolgt. Erhélt der Kunde Abrechnungen in Papierform,
erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch
auch in elektronischer Form. Erhalt der Kunde elektroni-

sche Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrech-
nungen auf Wunsch auch einmal jéhrlich in Papierform. In
jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der Beliefe-
rung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerech-
net. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen
von der Abrechnung der tats&chlichen Belieferung, so wird
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich
erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der nachs-
ten Abschlagszahlung verrechnet

2| Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt
keine Fernibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. iber ein
intelligentes Messsystem), erhélt er unentgeltlich die (in
jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinforma-
tionen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate
und auf Wunsch alle drei Monate.

3| Auf Wunsch des Kunden stellt der Gaslieferant dem Kun-
den und einem von diesem benannten Dritten, soweit ver-
fugbar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchs-
historie zur Verfligung. Der Gaslieferant stellt dem Kunden
die dadurch entstandenen Kosten nach tatséchlichem Auf-
wand in Rechnung.

4] Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die
verbrauchsabhangigen Preise, so wird der fir die neuen
Preise maRgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jah-
reszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grund-
lage der fiir Haushaltskunden mafgeblichen Erfahrungs-
werte angemessen zu berlicksichtigen. Entsprechendes gilt
bei Anderung des Umsatzsteuersatzes und erlésabhéngi-
ger Abgabensatze.

§18 Abschlagszahlungen

1] Wird der Verbrauch fiir mehrere Monate abgerechnet, so
kann der Gaslieferant fiir das nach der letzten Abrechnung
verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese
ist anteilig fir den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-
sprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeit-
raum nach dem aktuellen Vertragspreis zu berechnen. Ist
eine solche Berechnung nicht mdglich, so bemisst sich die
Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemes-
sen zu beriicksichtigen.

2| Andern sich die Sonderpreise, so konnen die nach der Prei-
sénderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vom-
hundertsatz der Preisdnderung entsprechend angepasst
werden.

3| Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlags-
zahlungen verlangt wurden, so ist der iibersteigende Betrag
unverziglich zu erstatten, spatestens aber mit der nachsten
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des
Versorgungsverhaltnisses sind zu viel gezahlte Abschlage
unverziiglich zu erstatten.

§19 Vorauszahlungen

1| Der Gaslieferant ist berechtigt, fir den Gasverbrauch
eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlan-
gen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalls Grund zu
der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei
Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierliber aus-
driicklich und in verstandlicher Form zu unterrichten. Hierbei
sind mindestens der Beginn, die Hohe und die Griinde der
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fiir ihren Weg-
fall anzugeben.

2| Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem
aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemes-
sen zu beriicksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungs-
zeitraum {ber mehrere Monate und erhebt der Gaslieferant
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in
ebenso vielen Teilbetragen verlangen. Die Vorauszahlung
ist bei der nachsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

3| Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Gaslie-
ferant beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzéh-
ler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme ein-
richten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit
beauftragen.

§20 Sicherheitsleistung

1| Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 19 nicht bereit oder
nicht in der Lage, kann der Gaslieferant in angemessener
Hohe Sicherheit verlangen.

2| Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach
§247 BGB verzinst.

3| Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverziiglich seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus dem Gaslieferverhaltnis nach, so kann der
Gaslieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zah-
lungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

4| Die Sicherheit ist unverziiglich zurlickzugeben, wenn keine
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§21 Zahlung und Verzug
1] Rechnungen und Abschlage werden zu dem vom Gaslie-

feranten angegebenen Zeitpunkt, friihestens jedoch zwei
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig.

2| Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Gaslieferant,
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag
durch einen Beauftragten einziehen I&sst, die dadurch ent-
standenen Kosten fiir strukturell vergleichbare Falle pau-
schal berechnen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
lUbersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder
wesentlich geringer als die Pauschale.

3| Gegen Anspriiche des Gaslieferanten kann vom Kunden
nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fir
Anspriiche des Kunden aufgrund vollstdndiger oder teilwei-
ser Nichterftillung oder mangelhafter Erfiillung der Haupt-
leistungspflichten. Es gilt weiterhin nicht fiir Forderungen
des Kunden, die im Rahmen des Riickabwicklungsverhalt-
nisses nach Widerruf des Vertrags entstehen.

§22 Berechnungsfehler .

1| Ergibt eine Priifung der Messeinrichtungen eine Uber-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Feh-
ler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt,
so ist die Uberzahlung vom Gaslieferanten zurlickzuzah-
len oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist
die GréRe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder
zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Gaslie-
ferant den Verbrauch fir die Zeit seit der letzten fehlerfreien
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorher-
gehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgen-
den Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjahrigen Ver-
brauchs durch Schatzung; die tatsachlichen Verhéltnisse
sind angemessen zu beriicksichtigen. Bei Berechnungsfeh-
lern aufgrund einer nicht ordnungsgeméaBen Funktion einer
Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte
und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nach-
berechnung zugrunde zu legen.

2| Anspriiche nach Abs. 1 sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrénkt, es sei
denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen groReren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch
auf langstens drei Jahre beschrankt.

§23 Unterbrechung der Versorgung

1| Der Gaslieferant ist berechtigt, die Gasversorgung ohne vor-
herige Androhung durch den Netzbetreiber oder den Mess-
stellenbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde
dem Gasliefervertrag oder diesen Allgemeinen Bedingun-
gen in nicht unerheblichem Mafe schuldhaft zuwiderhandelt
und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch
von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen zu verhindern.

2| Bei Zahlungsverzug des Kunden in Héhe des Doppelten
der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallen-
den Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit €
100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Gasliefe-
rant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung durch den zustandigen Netzbetreiber
unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindest-
betrags bleiben nicht titulierte Forderungen auler Betracht,
die der Kunde schliissig beanstandet hat, oder die wegen
einer Vereinbarung zwischen Gaslieferanten und Kunden
noch nicht féllig sind, oder die aus einer streitigen und noch
nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhdhung des Gas-
lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn
die Folgen der Unterbrechung auBer Verhéltnis zur Schwere
des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtun-
gen vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unter-
brechung spétestens vier Wochen vorher angedroht und die
Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung
der Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefli-
che Mitteilung unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragser-
teilung angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu
dem in der Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen,
die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der Netzbetrei-
ber nach den Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrags Gas
(Anlage 3 zur KoV 11) sechs weitere Werktage Zeit hat. Der
Kunde wird den Gaslieferanten auf etwaige Besonderheiten,
die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unver-
zliglich hinweisen.

3| Der Gaslieferant hat die Gasversorgung unverziiglich wie-
derherstellen zu lassen, sobald die Griinde fiir ihre Unter-
brechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unter-
brechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt
hat. Die Kosten kénnen fir strukturell vergleichbare Falle
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die
nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht iibersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.



§24 Kiindigung

1| Der Gasliefervertrag kann von jeder Partei mit einer Frist
von einem Monat gekiindigt werden.

2| Die Kiindigung bedarf der Textform. Der Gaslieferant soll
eine Kiindigung des Kunden unverziglich nach Eingang in
Textform bestétigen.

3| Der Gaslieferant darf keine gesonderten Entgelte fiir den
Fall einer Kiindigung des Vertrags, insbesondere wegen
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§25 Fristlose Kiindigung

Der Gaslieferant ist in den Féllen des §23 Abs. 1 berechtigt,
das Vertragsverhéltnis fristlos zu kiindigen, wenn die Voraus-
setzungen zur Unterbrechung der Gasversorgung wiederholt
vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach §23
Abs. 2 ist der Gaslieferant zur fristiosen Kiindigung berech-
tigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde.

§26 Umzug

1| Der Kunde ist verpflichtet, dem Gaslieferanten jeden Umzug
unverziglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der
neuen Anschrift und der neuen Z&hlernummer oder Markt-
lokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im
Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens zehn Werk-
tage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Gaslieferan-
ten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetrei-
ber zu ermdglichen.

2| Bei Umzug kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist
von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung sei-
ner zukinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung sei-
ner zukiinftigen Entnahmestelle verwendeten Marktloka-
tions-ldentifikationsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann
mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung
zu einem spéteren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung
beendet diesen Vertrag nicht und der Gaslieferant wird den
Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem
neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der Gaslieferant dem
Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindi-
gung anbietet und die Belieferung an dessen neuem Wohn-
sitz méglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
zugs setzt voraus, dass der Kunde dem Gaslieferanten das
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

3| Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Absatz 1 aus
Griinden, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Gasliefe-
ranten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt,
ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bis-
herigen Entnahmestelle, fiir die der Gaslieferant gegeniiber
dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss und fir die er
von keinem anderen Kunden eine Vergiitung zu fordern
berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu vergiten.
Die Pflicht des Gaslieferanten zur unverziiglichen Abmel-
dung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des
Gaslieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht
oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen Entnah-
mestelle bleiben unberihrt.

4| Der Gaslieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten
aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, tech-
nisch und wirtschaftlich leistungsféhigen Dritten zu tbertra-
gen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spa-
testens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung
unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer
Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Gaslieferanten in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach
§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbe-
sondere bei Ubertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes,
bleiben von dieser Ziffer 26.4 unberihrt.

§27 Gerichtsstand

Gerichtsstand fiir die beiderseitigen Verpflichtungen aus
dem Gasliefervertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den
Kunden.

§28 Preise und Rechte als Verbraucher

1| Aktuelle Informationen zu den geltenden Angeboten und
Preisen kénnen im Internet unter www.gwh-hoexter.de
eingesehen werden.

2| Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Ener-
gielieferung kénnen an unseren Verbraucherservice per Post
(Gas- und Wasserversorgung Hoxter GmbH, Corveyer Allee
21, 37671 Hoxter), kostenfrei telefonisch unter 0800 1999955
oder per E-Mail an info@gwh-hoexter.de gerichtet werden.

3| Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fiir den
Bereich Gas stellt Informationen (iber das geltende Recht
und Uber Streitbeilegungsverfahren fiir den Bereich Gas zur
Verfliigung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:
Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen
Verbraucherservice Energie, Postfach 8001, 53105 Bonn,
Telefon: 0228 14 15 16 (Mo.—Fr. 8—20 Uhr) oder 01805
101000 (Bundesweites Infotelefon: Festnetzpreis 14 ct/min;
Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min), Telefax: 030 22480-
323, Internet: www.bundesnetzagentur.de,
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

4| Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsver-
fahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden.
Voraussetzung dafir ist, dass unser Verbraucherservice
kontaktiert wurde und keine beidseitig zufriedenstellende
L6sung gefunden wurde.
Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstrale 133,
10117 Berlin,
Telefon: 030 2757240-0
(Mo.-Do. 10-12 Uhr und 14-16 Uhr),
Telefax: 030 2757240-69, |
nternet: www.schlichtungsstelle-energie.de,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de
Der Gaslieferant ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfah-
ren verpflichtet.

5| Online-Streitbeilegung gemal Art. 14 ODR-VO: Die Euro-
paische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streit-
beilegung bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ finden. Verbraucher haben die Mdglichkeit,
diese Plattform fir die Beilegung ihrer Streitigkeiten aus
Online-Kaufvertrdgen oder Online-Dienstleistungsvertra-
gen zu nutzen.

§29 Wartungsdienst und -entgelte

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten
sind beim ortlichen Netzbetreiber erhaltlich. Diesen konnen
Sie der Vertragsbestatigung entnehmen.

§30 Unwirksamkeitsklausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Ver-
trag im Ubrigen davon unberiihrt. An die Stelle der unwirksa-
men bzw. undurchfiihrbaren Bestimmung tritt die gesetzliche
Bestimmung.

§31 Hinweis gemaR § 107 EnergieStV

Steuerbeginstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist
nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuerdurch-
fihrungsverordnung zulassig. Jede andere Verwendung als
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifels-
fallen wenden Sie sich bitte an |hr zusténdiges Hauptzollamt.

§32 Aligemeine Informationen nach dem
Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fir Energieeffi-
zienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbie-
ter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienz-
mafRnahmen aufgefiihrt sind. Weiterfihrende Informationen
zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten
sie unter www.bfee-online.de. Sie kdnnen sich zudem bei der
Deutschen Energieagentur iber das Thema Energieeffizienz

umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.energieeffizienz-online.info.

§33 Datenschutzbestimmung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Informationen
zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Internetseite.

Fiir Verbraucher gilt das folgende Widerrufsrecht

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Griinden diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
betragt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um lhr
Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns (Gas- undWas-
serversorgung Hoxter GmbH, Corveyer Allee 21, 37671 Hox-
ter, Telefon: 05271 6907-77, Telefax: 05271 6907-13, E-Mail:
kundenservice@gwh-hoexter.de) mittels einer eindeutigen
Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
Uber lhren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren. Sie konnen dafir das beigefiigte Muster-Widerrufsformu-
lar verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
Uber die Auslibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle
Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, einschlieflich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung als die von uns angebotene, glinstigste Standardlie-
ferung gewahlt haben), unverziiglich und spéatestens binnen
14 Tagen, ab dem Tag zurlickzuzahlen, an dem die Mitteilung
Uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Fir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdriicklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-
ser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Liefe-
rung von Gas wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Auslibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR ERDGAS

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zuriick.

Gas- und Wasserversorgung Hoxter GmbH
Corveyer Allee 21
37671 Hoxter

Per E-Mail: kundenservice@gwh-hoexter.de

[ Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Uber den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleis-

tung (*):

*Unzutreffendes bitte streichen.

Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)



	02 Kundendaten: 
	Seite 1: Off

	03 Titel 2: 
	Seite 1: 

	04 Vorname 2: 
	Seite 1: 

	06 Firma/Hausverwaltung/Eigentümergemeinschaft 2: 
	Seite 1: 

	08 Straße 2: 
	Seite 1: 

	09 Hausnummer 2: 
	Seite 1: 

	24 Hausnummer 2: 
	Seite 1: 

	10 PLZ 2: 
	Seite 1: 

	25 PLZ  2: 
	Seite 1: 

	11 Ort 2: 
	Seite 1: 

	26 Ort 2: 
	Seite 1: 

	12 Telefon 2: 
	Seite 1: 

	15 E-Mail 2: 
	Seite 1: 

	16 Gewünschter Lieferbeginn 2: 
	Seite 1: 

	20 Bisherige Kundennummer  2: 
	Seite 1: 

	23 Straße Verbrauchsstelle 2: 
	Seite 1: 

	21 Vorjahresverbrauch 2: 
	Seite 1: 

	Marktlokationsnummer 2: 
	Seite 1: 

	22 Bisheriger Gaslieferant 3: 
	Seite 1: 

	17 Kündigungsdatum 2: 
	Seite 1: 

	18 Gaszählernummer 2: 
	Seite 1: 

	19 Zählerstand 2: 
	Seite 1: 

	14 Geburtsdatum 2: 
	Seite 1: 

	07 Ansprechpartner 2: 
	Seite 1: 

	15b Gaslieferung: Off
	32 Ort: 
	33 Datum: 
	29 Zahlungsweise: Off
	30 Kontoinhaber: 
	31 IBAN: 
	27 Ort 2: 
	28 Datum 2: 
	Bestellt / erhalten am 3: 
	Name Verbraucher 3: 
	Anschrift Verbraucher 3: 
	Datum 3: 
	Widerruf Checkbox 6: Off


